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166/2018 

Bekanntmachung 
 

der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 
des Volkshochschul-Zweckverbandes 

Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg 
 
 
 
Die Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Büren, Delbrück, Geseke, Hövel-
hof, Salzkotten und Bad Wünnenberg hat am 09.07.2018 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 

  Die Verbandsversammlung stellt auf der Grundlage des Prüfungsberichtes ein-
schließlich des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes der örtlichen Rech-
nungsprüfung der Stadt Rietberg vom 15.06.2018 den Jahresabschluss 2017 mit 
einer Bilanzsumme von 1.144.095,14 € und einem Jahresüberschuss von 30.615,31 
€ fest. 

  

  Der Jahresüberschuss 2017 von 30.615,31 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. 

  

  Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsteher hinsichtlich des Jahres-
abschlusses 2017 gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW die uneingeschränkte Entlas-
tung. 

  
 
Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich be-kannt ge-
macht. 
 
Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 12.09.2018 das Anzei-
geverfahren für abgeschlossen erklärt. 
 
 
 
Salzkotten, den 28.09.2018 
 
 
gez. 

Ulrich Berger 

Verbandsvorsteher 
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167/2018 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Firma 
Landhaus Aatal Ug (haftungsbeschränkt) 
letzter Firmensitz: Am Kurpark 1, 33181 Bad Wünnenberg 
Firmensitz derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Talle 
7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, 
Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises Pader-
born vom 18.09.2018 (Az: 36.1 VS/1 PB-MS2112)  in der Zulassungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 
 

 
 
 
168/2018 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Frau 
Anna Czesznak Zsoltné  
zuletzt wohnhaft: Am Walde 3, 33181 Bad Wünnenberg 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Talle 
7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, 
Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises Pader-
born vom 18.09.2018 (Az: 36.1 VS/1 PB-CZ9601)  in ihrer Zulassungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 

  


